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Antrége auf Vorbescheid

Neubau eines Einfamilienhauses mit Garagen sowie Anbau einer
Werkstatt am besteh. Wohnhaus, Fischbachstr. 5, FI.Nr. 123 Gem.
Dettenschwang

Neubau eines Zweifamilienhauses, Rotter Str. 2, Fl. Nr. 1688/3 Gem.
St. Georgen - informelle Voranfrage

Neubau Wohnhaus (2 Varianten), Unterer Forst 27a, FI.Nr. 581/3 Gem.
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Nutzungsénderung u. Ausbau der landw. Scheune mit Wintergarten zu
einem Hofcafe mit Fremdenzimmer, Triebhof 1, FI.Nr. 70 Gem. Rieden
- Wiedervorlage durch das Landratsamt

Bauantrage

Abbruch Autolberdachung und Neubau Carport, Marienplatz 1, FI.Nr.
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Errichtung einer Garage, Birkenau 29, FI.Nr. Gem. Dettenschwang
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Auftragsvergaben

Carl-Orff-Mittelschule, Pausenkiosk; Dach-, Klempner- und Zimmerer-
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7.1. Beschlisse aus der letzten nichtoffentlichen Sitzung
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Erster BUrgermeister Herbert Kirsch eroffnet um 19:30 Uhr die 6ffentliche Sitzung des Bau- und
Umweltausschusses, begruf3t alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemaf3e Ladung und
Beschlussfahigkeit des Bau- und Umweltausschusses fest. Die Sitzung ist in ihrem ersten Tell
offentlich. Der Bau- und Umweltausschuss hat sich mit der Tagesordnung einverstanden erklart.

OFFENTLICHE SITZUNG

1. Antrage auf Vorbescheid

Neubau eines Einfamilienhauses mit Garagen sowie Anbau einer
1.1. Werkstatt am besteh. Wohnhaus, Fischbachstr. 5, FI.Nr. 123 Gem.
Dettenschwang

Beschluss:
Die Entscheidung Uber den Vorbescheidsantrag nach den Planen des Dipl.-Ing. Peter Ring,
Buchloe, vom 07.10.2016, eingegangen am 10.10.2016, wird zurtickgestellt.

Die Antragsteller sollen bis zur nachsten Sitzung aufzeigen, wie die bestehenden Baume im
Zusammenhang mit der geplanten Bebauung geschiitzt und erhalten werden kénnen.

Zuriickgestellt

Neubau eines Zweifamilienhauses, Rotter Str. 2, Fl. Nr. 1688/3 Gem.

L St. Georgen - informelle Voranfrage

Beschluss:

Zu der informellen Bauvoranfrage vom 10.10.2016 kann das gemeindliche Einvernehmen nicht
in Aussicht gestellt werden. Die geplanten Baugrenzenuberschreitung wird als zu massiv und
stadtebulich nicht mehr vertretbar angesehen.

Der Stellplatznachweis ist mit dem Stral3enbauamt Weilheim abzustimmen.
Abstimmung:Ja 0 Nein 10
Damit ist der Antrag abgelehnt.

Neubau Wohnhaus (2 Varianten), Unterer Forst 27a, FI.Nr. 581/3

Lo Gem. Rieden

Beschluss:

Zu dem Bauvorbescheidsantrag nach den Planen der Arch.in Eva Bodner, Wolfratshausen,
vom 22.09.2016, eingegangen am 30.09.2016 wird das gemeindliche Einvernehmen nur zu
Variante 1 gem. 8 36 Abs. 1 BauGB mit der MalRgabe erklart, dass die Firsthdhe den max. Um-
gebungswert von 9,22 m (Neubau Unterer Forst 20a/b) nicht Ubersteigen darf.

Variante 2 wird wegen Nichteinfligens in die Umgebungsbebauung abgelehnt.
Hinweis der Ammerseewerke vom 17.10.2016:

Ableitung von Unterer Forst 29 (FI.Nr. 581/2) tGiber FI.Nr. 581/3. Hier ist eine Grunddienstbarkeit
erforderlich.
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Den Ammerseewerken sind rechtzeitig vor Baubeginn Entwésserungsplane sind vorzulegen.
Abstimmung:Ja 10 Nein O
Nutzungsanderung u. Ausbau der landw. Scheune mit Wintergarten

1.4. zu einem Hofcafe mit Fremdenzimmer, Triebhof 1, FI.Nr. 70 Gem.
Rieden - Wiedervorlage durch das Landratsamt

Beschluss:

Zu dem Vorbescheidsantrag (Tektur) nach den geanderten Planen des Dipl.-Ing. (FH) Robert
Lotter, Diel3en, vom 29.02.2016, eingegangen mit Schreiben des LRA am 16.09.2016, wird das
gemeindliche Einvernehmen gem. 8§ 36 Abs. 1 BauGB erklart.

Abstimmung:Ja 10 Nein O

2. Bauantrage

Abbruch Autouberdachung und Neubau Carport, Marienplatz 1,

2.1. FI.Nr. 412 Gem. Diel3en

Beschluss:
Zu dem Bauantrag nach den Planen der Arch. Anita Streit, Rott, vom 16.09.2016, eingegangen
am 27.09.2016, wird das gemeindliche Einvernehmen gem. 8 36 Abs. 1 BauGB erklart.

Abstimmung:Ja 10 Nein O

2.2. Errichtung einer Garage, Birkenau 29, FI.Nr. Gem. Dettenschwang

Beschluss:

Zu dem Bauantrag nach den Planen der Planbau GmbH, Dettenschwang, vom 01.08.2016,
eingegangen am 23.09.2016 und 11.10.2016, wird das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36
Abs. 1 BauGB erklart.

Abstimmung:Ja 0 Nein 10
Damit ist der Antrag abgelehnt.
Den Antragstellern wird vorgeschlagen, zusammen mit den Grundstiickseigentiimern das Ge-

sprach mit der Gemeinde zu suchen, um eine gemeinsame Ldsung fir die weitere Nutzung des
Ferienhofs und ggf. Anpassung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu suchen.

Um- und Ausbau des Dachgeschosses, Buchenweg 2la, FI.Nr.

23. 735/ Gem. Rieden

Beschluss:
Zu dem Bauantrag nach den Planen des Arch. Dr. Klaus Pilz, Issing, vom 23.08.2016, einge-
gangen am 06.10.2016, wird das gemeindliche Einvernehmen gem. 8§ 36 Abs. 1 BauGB erklart.

Abstimmung:Ja 0 Nein 10

Offentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 24.10.2016 Seite 5 von 20



Damit ist der Antrag abgelehnt.

Errichtung von Werbeanlagen, Prinz-Ludwig-Str. 24, Fl. Nr. 1594

2.4. Gem. DielRen

Beschluss:

Zu dem Bauantrag nach den Planen des Arch. Johannes Ostendorf, Kempten, vom 30.09.2016,
eingegangen am 10.10.2016, wird das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 Abs. 1 BauGB
nur zu nicht selbstleuchtenden Werbeanlagen erteilt.

Abstimmung:Ja 8 Nein 2

Teilabbruch Altbestand und Neubau eines Wohnhauses mit Dop-

2 pelgarage u. Carport, Wolfsgasse 21, FI.Nr. 28/3 Gem. St. Georgen

Beschluss:

Zu dem Bauantrag nach den Planen der Zimmerei Karrer GmbH, Woringen, vom 10.10.2016,
eingegangen am 10.10.2016, wird das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 Abs. 1 BauGB
erklart.

Abstimmung:Ja 0 Nein 9
(ohne Bgm. Kirsch)

Damit ist der Antrag abgelehnt.

Garagenaufstockung zu Wohnraum, Schoénbichel 8b, Fl. Nr. 737/6

2.6. Gem. Rieden

Beschluss:

Zu dem Bauantrag nach den Planen der Arch. Sybill Ammon, Pflaumdorf, von September 2016,
eingegangen am 13.09.2016, wird das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 Abs. 1 BauGB
einschlie3lich der erforderlichen Befreiungen gem. 8 31 Abs. 2 BauGB erklart.

Abstimmung:Ja 10 Nein O

Einbau einer Loggia in besteh. Satteldach, Herrenstr. 17, FI.Nr. 57

2l Gem. Diel3en - Wiedervorlage durch das Landratsamt

Beschluss:

Zu dem Bauantrag nach den Planen des Arch. Mario Luvino, Minchen, vom 27.11.2015,, ein-
gegangen am 30.11.2015, wiedervorgelegt durch das Landratsamt am 23.09.2016, wird das
gemeindliche Einvernehmen gem. 8 36 Abs. 1 BauGB erklart.

Abstimmung:Ja 0 Nein 10

Damit ist der Antrag abgelehnt.

3. Auftragsvergaben

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte bzgl. Auftragsvergaben werden vorgezogen.
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Carl-Orff-Mittelschule, Pausenkiosk; Dach-, Klempner- und Zimme-
rerarbeiten

Das Architekturbiro Windisch hat eine beschréankte Ausschreibung durchgefihrt.

12 Firmen wurden aufgefordert, ein Angebot abzugeben. 2 Firmen haben vor Submission mit
Anschreiben von der Abgabe eines Angebotes abgesehen, eine Firma hatte ein leeres Angebot
zur Submission abgegeben.

4 Firmen haben ein bepreistes Angebot abgegeben. Ein Angebot musste gemafs § 13 Abs. 1
Satz 5 VOB/A wegen unzulassiger Anderung an den Vergabeunterlagen ausgeschlossen wer-
den.

Die Angebote wurden vom Architektur-Biro Windisch gepruft. Glunstigster Bieter ist die Fa. Rie-
perdinger aus Weilheim mit einem Angebotspreis von 36.731,50 € brutto.

In der Kostenschatzung waren 17.000 € hierfur vorgesehen.

Arch. Windisch erlautert, dass die Mehrungen um ca. 19.000 € gegenuber der Kostenschatzung

kénnen durch Einsparungen in H6he von ca. 20.000 € bei anderen Gewerken kompensiert wer-

den:

- Entfallen eines Oberlichtes mit ca. 9.500 €,

- Einsparungen von ca. 8.000 € dadurch, dass die Baustelleneinrichtung doch von der Pau-
senhofseite realisierbar ist,

- Vereinfachung in der Ausfihrung der Grundleitung mit ca.1.500 €, sowie

- Verzicht auf die Position chemischer Holzschutz mit ca. 1.100 €.

Diese Einsparungen fuihren dazu, dass die in der Gemeinderatssitzung vom 10.10.2016 ge-
nehmigten Gesamtkosten der Malnahme mit 350.000 € brutto nicht tGberschritten werden.

Beschluss:

Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Ausfiihrungen zur Kenntnis und stimmt der Beauf-
tragung der Fa. Rieperdinger fiir die Dacharbeiten am Pausenkiosk der Carl-Orff-Mittelschule
uber 36.731,50 € (brutto) wie beschrieben zu.

Die Arbeiten sollen im Januar 2017 ausgefihrt werden.
Abstimmung:Ja 10 Nein O

Carl-Orff-Mittelschule, Pausenkiosk; Fenster- und Verglasungsar-

3-2. beiten

Das Architekturbiro Windisch hat eine beschrénkte Ausschreibung durchgefihrt.

6 Firmen wurden aufgefordert, ein Angebot abzugeben. Eine Firma hat ein Angebot abgege-
ben.

Das Angebot wurde vom Arch.biro Windisch geprift und fur in Ordnung befunden. Einziger
Bieter ist die Fa. Dersch, Garmisch-Partenkirchen mit einem Angebotspreis von 21.009,40 €
brutto.

Das Angebot liegt ca. 500 € unter der Kostenschatzung.

Offentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 24.10.2016 Seite 7 von 20



Das Arch.biro Windisch empfiehlt, den Auftrag gemafR Vergabevorschlag vom 19.10.2016 an
die Fa. Dersch zu vergeben.

Beschluss:

Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Ausfiihrungen zur Kenntnis und beschlief3t, den Auf-
trag der Fa. Dersch aus Garmisch-Partenkirchen zum Angebotspreis von 21.009,40 € brutto zu
erteilen.

Abstimmung:Ja 10 Nein O

3.3. Erweiterung Bauhofgebéude, Auftragsvergabe Baumeisterarbeiten

Im Februar 2016 hat der Bau- und Umweltausschuss einer Erweiterung des Bauhofgebaudes
Gruberberg 3 zugestimmt. Dabei soll durch eine profilgleiche Erweiterung im Westen im EG ein
Biro fur das Wasserwerk Diel3en sowie ein Umkleideraum fur die Bauhofmitarbeiter entstehen
und im OG ein bestehender Lagerraum vergroRert werden. Mit Bescheid vom 04.07.2016 hat
das Landratsamt die Baugenehmigung erteilt. Daraufhin hat das Bauamt eine beschrankte Aus-
schreibung fur die Baumeisterarbeiten durchgefiihrt, welche aufgrund des zu erwartenden Auf-
tragswertes auch 8 Tage im ,Informationsdienst des Bayerischen Staatsanzeigers ,ex ante®
veroffentlicht wurde. 9 Firmen wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert. 5 Firmen hatten ein
Angebot abgegeben. Submission war am 11.10.2016.

Die Angebote wurden geprtft. Fur die Ausfihrung der oben beschriebenen Arbeiten wird ent-
sprechend dem Leistungsverzeichniss des Bauamtes die Fa. Ried GmbH & Co. KG, Osterzell,
vorgeschlagen.

Es handelt sich nach Prifung und Wertung um das wirtschaftlich glinstigste Angebot und endet
mit Einberechnung eines angegebenen Nachlasses von 4 % mit einer Endsumme von
48.927,25 € brutto. Die Kostenschatzung lag bei 58.750 €.

Der vorgeschlagene Bieter entspricht mit seinem Angebot den Bedingungen der Ausschrei-
bung, besitzt die notwendige Fach- und Sachkunde und hat den im Angebot gesetzten Ter-
minen zugestimmt.

Beschluss:

Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Ausfiihrungen zur Kenntnis und stimmt der Beauf-
tragung der Fa. Alois Ried GmbH & Co. KG, Osterzell, fir die Baumeisterarbeiten fur 48.927,25
€ (brutto) wie beschrieben zu.

Der Rohbau soll ab KW 43 2016 erfolgen, so dass die Ausbauarbeiten tber die Wintermonate
getatigt werden kdnnen.

Abstimmung:Ja 10 Nein O

Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor fur Freiwillige Feuerwehr

e DielRen

Die Freiwillige Feuerwehr benétigt einen neuen Atemluftkompressor, dafur wurden 28.000 € im
Haushalt 2016 eingestellt. Fir die notwendige Ersatzbeschaffung liegen drei Angebote vor.

Das Angebot der Firma Gruber beinhaltet nur telefonisch abgefragte Kosten fir die Montage -
und das Installationsmaterial.
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Zu den aufgefuhrten Anschaffungskosten des Atemluftkompressor fallen noch Materialkosten
fir die Arbeiten bauseits in Hohe von ca. 1.370,00 € und Zusatzkosten des Gewerbeauf-
sichtsamt von ca. 500,00 € an.

Etwaige TUV-Gebuihren konnten noch nicht beriicksichtigt werden, da die Notwendigkeit der
TUV-Abnahme erst durch das Gewerbeaufsichtsamt festgelegt wird.

Die Anschaffung ist zur Aufrechterhaltung des reibungslosen Feuerwehrbetriebes erforderlich.
Laut den vorliegenden Angeboten stellt das Angebot der Firma Gruber mit 20.908,30 € das
gunstigste Angebot dar.

Beschluss:

Der Bau- und Umweltausschuss stimmt der Auftragsvergabe zum Kauf eines neuen Atemluft-
kompressors bei der Firma Gruber zu. Die Freiwillige Feuerwehr Diel3en am Ammersee kann
den Auftrag an die Firma Gruber erteilen.

Abstimmung:Ja 10 Nein O

Bebauungsplan DieRen - Sondergebiet SOS-Kinderdorf; Behand-
lung der im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit und der Be-
horden eingegangenen Stellungnahmen sowie Billigungs- und Aus-
legungsbeschluss

Gdr. Schopflin rickt vom Ratstisch ab und begibt sich in den Zuschauerbereich.

Der Bau- und Umweltausschuss hat am 09.02.2015 beschlossen, fiir das Grundstiick FI.Nr. 625
Gem. DieRRen (westl. des bestehenden SOS-Kinderdorfs) einschl. erforderlicher Flachen fir
ErschlieBung, Ausgleichsflachen etc. einen Bebauungsplan (BP) aufzustellen. Am 11.04.2016
hat der Bau- und Umweltausschuss die Vorentwurfsunterlagen zur Kenntnis genommen und fur
das weitere Verfahren beschlossen. Der Geltungsbereich wurde auf Teilflachen der Grundsti-
cke FI.Nrn. 624 (Ausgleichsflachen) und 626 (Erschlie3ung) erweitert.

In der Zeit vom 13.06. bis einschl. 14.07.2016 wurden die Verfahrensunterlagen in der Fassung
vom 11.04.2016 offentlich ausgelegt. Gleichzeitig wurden die Trager 6ffentlicher Belange mit
Schreiben vom 25.05.2016 am Verfahren beteiligt.

1. Beteiligung der Offentlichkeit
(eingegangenen Stellungnahmen werden nur stichwortartig bzw. zusammengefasst wie-
dergegeben)

11 Forderkreis Schackypark Dief3en e.V., Stellungnahme Dr. M. v. 02.07.2016

Anmerkungen aus Sicht der Gartendenkmalpflege im benachbarten Schacky-Park

- Belange der Gartendenkmalpflege werden im BP angesprochen; denkmalpflegerisch
wichtige Sichtachse vom Teehaus aus wird durch die Situierung der Bebauung wirksam
erhalten

- Hinsichtlich der Pflege- und Entwicklungsmafinahmen der Grinflachen bzw. der Gehdlze
ware eine weiter differenzierende Beschreibung wiinschenswert; auch auf die Abstim-
mung mit den Zielen im Schackypark in Bezug auf die Gestaltung des Waldrandes und
eines Sicht- und Immissionsschutzes entlang der Parkplatze sollte hingewiesen werden.

Folgende Vorschlage:

Erganzung zu Festsetzung Ziff. 8.1:
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Private Grunflache: Erhalt der Bestandsgehoélze:

Die vorhandenen Bestandsgeholze aufRerhalb der Sichtachse vom Teehaus aus (Ziff. 5 der
Hinweise) sind zu erhalten. Pflege - und Entwicklungseingriffe zur Gestaltung bzw. Freihalten
der Sichtachse sind nach Ricksprache mit der UNB zuléssig.

An der Grenze zum Schacky-Park ist die Gestaltung und Pflege der Grinflachen mit den Maf3-
nahmen der Gartendenkmalpflege zur Foérderung eines strukturierten Waldrandes abzustim-
men. Ein geeigneter dichter Strauchmantel entlang der Parkplatze zum L&rm- und Sichtschutz
ist zu begriinden bzw. zu erhalten.”

Begrindung:
- Fur die Freihaltung der ,Sichtachse vom Teehaus aus® im norddstlichen Bereich der Pla-

nungsflache an der Grenze zum Schackypark erfordert das Relief eine Zuricknahme der
Gehdlze; in Sichtachse hineinragende Baumkronen gewdhrleisten nur bei ausreichend
hoch angesetzter Baumkrone deren Funktion; Strauchpflanzung nur sehr begrenzt mog-
lich und im Einzelfall zu prifen; eine Baumpflanzung ist auszuschlief3en; i.d.R. wird dort
eine naturnahe Wiese die Funktion erfillen.

- Gehodlze entlang Grenze zum Schackypark sollte nhach gemeinsamem Konzept gestaltet
werden; im Schckypark Ziel, strukturierten Bestandsrand mit gut ausgebildeten Altbaum-
kronen und einer struktur- und artenreichen Unterschicht zu entwickeln; entlang Parkplat-
ze und Erschlielungsstralie ist zudem wirksamer Strauchmantel zum Larm- und Sicht-
schutz erforderlich, um Erholungswirksamkeit im Park zu sichern.

Erganzung zu Festsetzung Ziff. 8.3: Erhalt Einzelgehdlz

Streichen fur den Einzelbaum in der Sichtachse nahe dem Schackypark.

Begrindung:
- Einzelbaum in der Sichtachse nahe der Grenze zum Schackypark beeintrachtigt in zu-

nehmenden Malke erheblich die ,Blickachse vom Teehaus aus®; durch die zuklnftige
Entwicklung grofl3kroniger Einzelb&ume der natirlichen Waldgesellschaft am Waldrand
zum Planungsgebiet erfolgt ein Ausgleich zur Entnahme des in Ziff. 8.3 angesprochenen
Einzelbaumes.

Erganzung der BP-Begriindung zu Ziff. 4.4 Grinordnung

Im Bereich der Sichtachse ist bei Gestaltung und Pflege der Grinflachen die freie Sicht insbe-
sondere hinsichtlich der Gehdlze zu beachten.

Pflege- und Entwicklungsmafl3nahmen entlang der Grenze zum Schackypark sind mit den dorti-
gen Zielen zur Bildung eines strukturierten Waldrandes und eines wirksamen Strauchmantels
zum Immissionsschutz entlang der Parkplatze grenziberschreitend abzustimmen.

Erganzungen zum Umweltbericht; Textvorschlage zu
Schutzgut Tiere und Pflanzen
Schutzgut Mensch und Naturgenuss
Schutgut Kultur- und Sachguter

Beschluss:
Die Ausfuhrungen werden zur Kenntnis genommen.

Es ist ein grofRes Anliegen des Marktes Diel3en, die Belange der Denkmalpflege zur Erhaltung
und Sanierung des Schackyparks und die Arbeit des Fordervereins zu unterstiitzen. Daher
wurden im Vorfeld des BP-Verfahrens umfangreiche Abstimmungsgesprache geftihrt. Dies flhr-
te zu einer vom Forderverein vorgeschlagenen Freihaltung der Sichtachse von jeglicher Bebau-
ung. Dies wird in der Stellungnahme gewirdigt und festgestellt.
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Die Freihaltung der Sichtachse von Bepflanzung betrifft zwei Bereiche mit Bestandsgeholzen.
Im nérdlichen Bereich kann die Vorgabe zum Erhalt der Bestandsgehdlze in der Sichtachse
entfallen. Im stdlichen Bereich sind die Bestandsgehdlze in der Sichtachse Teil des eingetra-
genen Biotops und damit gesetzlich geschiitzt. Hier kann der Markt nicht von sich aus das ge-
setzliche Erhaltungsgebot aufheben.

Daher soll der BP-Entwurf wie folgt gedndert werden:

Die farbliche Darstellung der Bestandsgehélze im Nord-Ost-Eck als ,zu erhalten® entfallt
vollstandig.

Die vorgeschlagenen textlichen Erganzungen fir den Nordbereich zur Entwicklung eines
Strauchmantels werden tbernommen.

Der zu erhaltende Bestandsbaum im Norden wird aus der Planzeichnung entfernt; ebenso
wird Punkt 8.3 der Satzung komplett gestrichen, weil hier der einzige Einzelbaum zur Er-
haltung definiert wurde, die Gehdlzgruppen sind durch die flachenhafte Darstellung (Ziff.
8.1) weiterhin als zu erhalten dargestellt.

Fur die Bestandsgeholze im Siden (eingetragenes Biotop) wird die Formulierung beibe-
halten, die Erganzung ,und Entwicklungseingriffe zur Gestaltung® wird Gbernommen

Die vorgeschlagenen Ergédnzungen sowohl in der BP-Begriindung als auch im Umweltbe-
richt werden Glbernommen.

Insofern werden die Anregungen und Belange des Schackypark Férdervereins weitestgehend
berlcksichtigt.

2.

2.1

2.2

2.3

231

Beteiligung der Behdrden

Von den insgesamt 26 beteiligten Behtrden und Fachstellen haben sich 9 nicht gedu-
Bert, so dass davon ausgegangen werden darf, dass die von diesen Einrichtungen
wahrzunehmenden 6ffentlichen Belange nicht beeintrachtigt werden.

9 Fachstellen haben mitgeteilt, dass Sie keine Einwande gegen die vorliegende Planung
haben bzw. sich nicht au3ern:

- Amt fur landliche Entwicklung

- Bayernwerk AG

- Bund Naturschutz, Ortsgruppe Diel3en

- Gemeinde Raisting

- Handwerkskammer fir Miinchen u Oberbayern

- IHK fir Midnchen u. Oberbayern

- LRA Landsberg/Untere Naturschutzbehdrde

- LRA Landsberg/Untere Immissionsschutzbehdrde
- Ammerseewerke gkU

Folgende Behorden und sonstige Trager 6ff. Belange haben Stellungnahmen eingereicht
(diese werden nur stichwortartig bzw. zusammengefasst wiedergegeben):

Amt far Landwirtschaft, Erndhrung u. Forsten (AELF), Furstenfeldbruck, Mail v.
07.07.2016

Grundsatzlich Einverstandnis.

Da an das Baugebiet landwirtschaftl. Nutzflachen angrenzen, Vorschlag, Hinweise in
den Textteil aufzunehmen, um kiinftige Konflikte zu vermeiden:

Von den umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flachen kénnen, auch bei ordnungs-
gemalRer Bewirtschaftung Larm-, Geruchs- und Staubemissionen ausgehen. Dies kann
auch vor 06.00 Uhr morgens bzw. nach 22.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen — wéh-
rend landwirtschaftlicher Saisonarbeiten — der Fall sein.”
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Keine weiteren Einwande; auch aus forstlicher Sicht.

Beschluss:
Die Ausfihrungen werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise sind zu ergdnzen. Der BP-
Entwurf ist entsprechend anzupassen.

2.3.2 Bayer. Bauernverband, Geschaftsstelle Landsberg-Kaufbeuren, Schreiben v.
11.07.2016

VerbindungsstraBe am Vogelherd, die das Kinderdorf sowie mehrere landwirtschaftl. Betriebe
und Flachen erschliel3t, ist relativ schmal. Bereits jetzt Parkplatzsituation nicht ausreichend. Im
Rahmen des BP Problem aus der Welt schaffen. Betrieb Knoller, gegentiber Einfahrt zum Kin-
derdorf, mehrfach Probleme, dass Zufahrt zu seinem Betrieb zugeparkt ist, insbesondere zu
Zeiten, wo Kinder zum Kindergarten gebracht oder abgeholt werden. Problem Besucherpark-
platze nicht geldst, sogar Busse parken am Stral3enrand. Zufahrt fiir Rettungsfahrzeuge teilwei-
se nicht moglich.

Neubau zusatzlicher Wohneinheiten wirde Parkplatzsituation nochmals dramatisch verschér-
fen. Zwingend notwendig, im Rahmen des BP fiir ausreichend Parkraum zu sorgen und gleich-
zeitig aufgrund der ungentigenden Breite der Strale das Parken an der Vogelherdstral3e
grundséatzlich aus Sicherheitsgriinden zu untersagen.

Beschluss:

Die Ausfihrungen werden zur Kenntnis genommen. Die Parksituation in der Vogelherdstralle
ist nicht Gegenstand des BP-Verfahrens und kann auch auf dieser Ebene nicht geklart werden.
Hierzu hat bereits eine Verkehrsschau durch den Bau- und Umweltausschuss sowie das ge-
meindliche Ordnungsamt stattgefunden. Das Ordnungsamt ist bereits mit der Angelegenheit
befasst. Die Parkproblematik ergibt sich wohl in erster Linie in den Zeiten, wo die Kinder zum
Kindergarten gebracht oder abgeholt werden. Evtl. erforderliche straBenverkehrsrechtliche
MalRnahmen (z.B. Halteverbote etc.) kbnnen nicht im Rahmen des BP-Verfahrens geregelt wer-
den. Im Ubrigen stehen auf dem Gelande des SOS-Kinderdorfs fiir dessen Nutzungen ausrei-
chend Parkplatze zur Verfigung.

Fur die im Rahmen des vorliegenden BP-Verfahrens vorgesehene bauliche Nutzung werden
ausreichende Parkplatzflachen ausgewiesen.

2.3.3 Dt. Telekom Technik GmbH, Schreiben v. 21.06.2016

Telekommunikationsanlagen der Dt. Telekom im Planungsbereich. Sollten diese Anlagen
von Baumaflnahmen berihrt werden, missen diese gesichert, verandert oder verlegt
werden. Kontaktdaten fir Lagepléne der Telekommunikationsanlagen.

Falls im Planungsbereich Verkehrswege, in denen sich Telekommunikationsanlagen der
Dt. Telekom befinden entwidmet werden, wird um Kontaktaufnahme gebeten.

Zur Koordinierung der Erschlieung des Gebietes wird um Informationen Gber den Ablauf
aller MaRRnahmen gebeten. Es werden Kontaktdaten benannt.

Beschluss:

Die Ausfuhrungen werden zur Kenntnis genommen. Eine Entwidmung bestehender 6ffentlicher
Verkehrsflachen ist nicht vorgesehen. Da die Hinweise der Telekom in erster Linie die Umset-
zung konkreter Baumafinahmen betreffen, wird der Bauherrschaft eine Kopie der Stellungnah-
me der Dt. Telekom zur Kenntnis und Berlicksichtigung zugesandt. Dartber hinaus ist keine
Anderung der Verfahrensunterlagen veranlasst.

2.3.4 LRA Landsberg/Untere Bauaufsichtsbehdrde, Schreiben v. 07.07.2016

Keine grundsétzlichen Bedenken gegen die Planung.
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Fachliche Informationen und Empfehlungen:

1. Empfehlung zu prifen, die Flachen des bereits bestehenden SOS-Kinderdorfs in den
Geltungsbereich des BP einzubeziehen.

2. Nach 8§ 11 Abs. 2 BauNVO fir sonstige Sondergebiete (SO) die Zweckbestimmung
und die Art der Nutzung darzustellen und festzusetzen. Allein ,Sondergebiet SOS-
Kinderdorf* nicht ausreichend. Zulassige Vorhaben hinsichtl. Art der Nutzung zu kon-
kretisieren.

3. Um Bericksichtigung der Belange des Denkmalschutzes wird ausdrticklich gebeten.

4. Sollte der zugunsten Verkehrsflache aufzulésende Sportplatz im Geltungsbereich des
BP neu errichtet werden, soll dies auch dargestellt werden.

5. Ohne Anordnung ,offene Bauweise® Gebaude mit 11 m Giebelbreite und annahernd
70 m Lange moglich. Empfehlung, Festsetzung offene Bauweise oder auch Maxi-
malmalf fir Traufseite.

6. Empfehlung, Festlegung zum MaR der mogl. Uberschreitung der Baugrenzen durch in
Ziff. 3.3 genannte bauliche Anlagen, die sonst nur innerhalb der Baugrenzen zul&ssig
waren.

Beschluss:
Die Ausfuhrungen werden zur Kenntnis genommen.

Zu 1.

Zu 2.

Zu 3.

Zu 4.

Zu 5.

Zu 6.

Bereits im Vorfeld des Verfahrens wurde im Rahmen der Planungsiberlegungen gepriift,
ob der gesamte Bereich des bestehenden SOS-Kinderdorfs mit in die Planung einbezo-
gen werden sollte. Dies wurde jedoch vor allem aus zeitlichen Griinden und aufgrund
der Tatsache, dass derzeit bezogen auf die Bestandsbebauung keinerlei Bau- oder Er-
weiterungswiinsche bestehen, verworfen. Lt. Geschaftsfihrung des SOS-Kinderdorfs
sind im bestehenden Dorf keine weiteren neuen Gebaude geplant. Das Planungsgebiet
wurde daher auf den neu zu bebauenden Teil beschrankt.

Die Planung tragt u.a. dem Ziel des LEP 8.1 Rechnung, wonach soziale Einrichtungen
und Dienste der Daseinsvorsorge — wie beispielsweise zeitgemafe und inklusiv ausge-
stattete Einrichtungen und Dienste aus dem Bereich der Jugendarbeit — in allen Teil-
raumen flachendeckend und bedarfsgerecht vorzuhalten sind. Auf die Stellungnahme
der Hoheren Landesplanungsbehérde (Ziff. 2.3.6) wird verwiesen.

Nach Rucksprache mit dem SOS-Kinderdorf konnte die Zweckbestimmung fir das Son-
dergebiet im textlichen Festsetzungsteil wie folgt konkretisiert werden: ,Soziale Einrich-
tungen fur die Férderung, Betreuung und Begleitung von Kindern, jungen Menschen und
Familien in schwierigen Lebenslagen®. Der BP-Entwurf ist entsprechend anzupassen.

Die Belange des Denkmalschutzes wurden in Abstimmung mit dem Schackpark-Verein
abgestimmt und insbesondere auf die Sichtbeziehungen des Teehauses zu den Bergen
sowie auf die Belange des Landschaftsparks weitgehend Ricksicht genommen. In die-
sem Zusammenhang wird auch auf die Ausfuihrungen unter Ziff. 1.1 verwiesen.

Seitens des Bayer. Landesamtes fir Denkmalpflege wurde (auch auf nochmalige Nach-
frage per Mail am 14.10.2016) keine Stellungnahme abgegeben, so dass davon ausge-
gangen wird, dass von dortiger Seite keine grundsatzlichen Einwendungen bestehen.

Nach Ricksprache mit dem SOS-Kinderdorf soll der ,Sportplatz® (Hartplatz) im GroRRen
und Ganzen an dieser Stelle erhalten bleiben, nur etwas nach Osten verschoben. Dies
ist jedoch nicht Gegenstand des vorliegenden BP-Verfahrens. Die Stral3enflihrung wird
entsprechend angepasst und im BP-Entwurf aktualisiert.

Entsprechend der Empfehlung des LRA wird ,offene Bauweise” festgesetzt, zumal die
Baugrenzen sehr grof3zugig gestaltet sind. Der BP-Entwurf ist entsprechend anzupas-
sen.

Entsprechend der Empfehlung des LRA wird eine textliche Festsetzung mit aufgenom-
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men, wonach die Baugrenzen im Westen, Osten und Stden um 2 m durch Balkone und
Terrassen uberschritten werden durfen. Der BP-Entwurf ist entsprechend anzupassen.

2.3.5 LRA Landsberg/Untere Bodenschutz-/Abfallbehdrde, Schreiben v. 03.06.2016

Lt. aktueller Datenlage des Altlasten-, Bodenschutz- und Deponieinformationssystems keine
gefahrenverdachtigen Flachen mit erheblichen Bodenbelastungen oder sonstigen Gefahrenpo-
tentialen bekannt. Sollten derartige Erkenntnisse vorhanden sein, die sich z. B. aus einer ge-
werblichen Vornutzung des Gelandes oder aus Auffillungen ableiten lassen oder Auffalligkeiten
der Bodenbeschaffenheit im Zuge der Baumalinahmen oder Nutzung bekannt werden, sind
diese gem. 8§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB zu berticksichtigen. In diesem Fall wird empfohlen, die wei-
teren MalRBnahmen entsprechend mit der Unteren Abfall-/Bodenschutzbehérde abzustimmen.

Beschluss:

Die Ausfihrungen werden zur Kenntnis genommen. Seitens der Gemeinde liegen ebenfalls
keine Erkenntnisse bzgl. eines evtl. Altlastenverdachts vor. Eine Kopie der Stellungnahme wird
der Bauherrschaft zur Kenntnis und Beriicksichtigung zugesandt. Eine Anderung der Verfah-
rensunterlagen ist nicht erforderlich.

2.3.6 Regierung v. Obb./ Hohere Landesplanungsbehdtrde, Schreiben v. 12.07.2016

Planungsgebiet schliel3t an bestehendes SO SOS-Kinderdorf an, das Uber Schackypark
mit dem Siedlungszusammenhang des Hauptortes verbunden ist. Somit kein Konflikt mit
LEP 3.3 (2) (Anbindungsgebot).

Siedlungsflache des SO auf3erhalb des LSG Ammersee-West. Gebiete mit Festlegun-
gen von regionalplanerischer Relevanz sind zudem nicht betroffen.

Planung tragt dem Ziel LEP 8.1 Rechnung, wonach soziale Einrichtungen und Dienste
der Daseinsvorsorge — wie beispielsweise zeitgemafie und inklusiv ausgestattete Ein-
richtungen und Dienste aus dem Bereich der Jugendarbeit — in allen Teilraumen fl&-
chendeckend und bedarfsgerecht vorzuhalten sind.

Gesamtergebnis: Planung steht den Erfordernissen der Raumordnung nicht entgegen.

Beschluss:
Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen. Eine Anderung der Verfahrensunterlagen
ist nicht veranlasst.

2.3.8 Regierung v. Obb./Brandschutz, Schreiben v. 06.06.2016

- Hydrantennetz nach den einschlagigen Regelwerken auszubauen; ggfs. Loschwasserbedarf
nach dem Ermittlungs- und Richtwertverfahren des ehem. Bayer. Landesamtes fur Brand-
und Katastrophenschutz zu ermitteln; Hydrantenplan vom Kreisbrandrat gegenzuzeichnen.

- Offentliche Verkehrsflachen so anzulegen, dass hinsichtl. Fahrbahnbreite, Kurvenkrim-
mungsradien etc. mit Feuerwehrfahrzeugen jederzeit und ungehindert befahrbar; Tragfahig-
keit fur Fahrzeuge bis 16 t (Achslast 10 t); Verweis auf DIN 14 090 "Flachen fir die Feuer-
wehr auf Grundstiicken".

- Gebaude missen ganz oder mit Teilen in max. 50 m Abstand von 6fftl. Verkehrsflache er-
reichbar sein. Einhaltung des Abstandes von Gebauden zu 6ffentl. Verkehrsflachen aus BP-
Entwurf v. 02.03.2016 nicht ersichtlich.

- Bei Sackgassen auch fiur Feuerwehrfahrzeuge benutzbarer Wendehammer. Wendeplatz-
durchmesser mind. 18 m, fir Feuerwehreinsatze mit Drehleiter mind. 21 m; ggfs. Verkehrs-
beschrankungen (Halteverbot) zu verfiigen. Abweichungen hiervon nur mit Zustimmung der
Kreisbrandinspektion und der Feuerwehr maoglich.

- bei Aufenthaltsrdumen in oberen Geschossen 2 unabhangige Rettungswege zu gewahrleis-
ten; bei Aufenthaltsraumen in DG muissen die notwendigen Fenster mit Leitern der Feuer-
wehr direkt anleiterbar sein.
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- Verweis auf die "Planungshilfen fir die Bauleitplanung 2014/2015" der Obersten Baubehor-
de, insbesondere Abschnitt Il 3 Nr. 31 - Brandschutz.

Beschluss:

Der Brand- und Katastrophenschutz weist auf die tblichen, vor allem bei der Umsetzung von
Bauvorhaben zu beriicksichtigenden Vorgaben hin. Die Loschwasserversorgung (Grundschutz)
kann durch die Trinkwasserversorgung sichergestellt werden.

Das vorgesehene Baufenster lasst keine Gebaude zu, die weiter als 50 m von der geplanten
Zufahrtsstraf3e entfernt sind. Auch wenn es sich bei dieser Stralle um keine 6ffentliche Ver-
kehrsflache handelt, so ist diese StraRe doch ausreichend dimensioniert fur die verkehrliche
ErschlieBung (einschl. Zufahrt fir Rettungsfahrzeuge) der neu zu bebauenden Flachen. Die
Stral3e ist an die Privatstrae ,Hermann-Gmeiner-Strale“ im SOS-Kinderdorf angebunden, die
wiederum an die 6ffentlich gewidmete Ortsstralle ,Vogelherdstrale“ miindet.

Innerhalb des Bauraumes ist auch genigend Platz fur eine ausreichend dimensionierte Wende-
flache vorgesehen. Die Details werden sich erst im Rahmen einer konkreten Planung zur Um-
setzung des BP ergeben. Das SOS-Kinderdorf hat daher eine Kopie der Stellungnahme der
Regierung v. Obb./Brandschutz zur Kenntnis und Beriicksichtigung erhalten.

2.3.9 Regierung v. Obb./Bergamt Siuid, Schreiben v. 05.07.2016

Keine Einwendungen.
Hinweis, dass sich das Erlaubnisfeld ,Starnberger See” zur Aufsuchung von Kohlenwas-
serstoffen tGiber das Gemeindegebiet Diel3en erstreckt.

Beschluss:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bauherrschaft erhalt einen Abdruck des Schrei-
bens zur Kenntnis. Eine Anderung der Verfahrensunterlagen ist nicht angezeigt.

2.3.10 Wasserwirtschaftsamt Weilheim, Schreiben v. 14.07.2016

Keine Planungen od. MaRnahmen des WWA im Plangebiet.

Keine Einwendungen rechtlicher Verbindlichkeit.

Keine Grundwassermessstellen im Umgriff bzw. Geltungsbereich des BP, daher keine
Aussagen uUber Grundwasserflurabstand.

Nordwestl. des Plangebiets auf FI.Nr. 637 Gem. DieRen wurden 2015 Drainagen erneu-
ert. Drainagen weisen auf Staundsse und somit schlechte Durchlassigkeit des Bau-
grunds hin, was bei den erforderlichen Planungen berticksichtigt werden sollte.

Von Gemeinde bzw. Bauwerbern eigenverantwortlich zu prifen, ob Vorkehrungen ge-
gen Grundwassereintritt in Kellerrdume etc. zu treffen sind. In Gebieten mit anstehen-
dem Grundwasser oder bei Anschneiden von Schichtwasser sind Keller grundsatzlich
wasserdicht auszubilden.

Plangebiet liegt zwischen Nonnengraben bzw. Flechtgraben und Vogelherdgraben (bei-
des Gewasser 3. Ordnung). Vogelherdgraben verrohrt. Zuletzt 2015 Uberschwemmun-
gen aufgrund zugeschwemmter Schachte.

Aufgrund Topografie mit wild abflieRendem Wasser zu rechnen, daher Bauvorhaben
entsprechend zu sichern. Das naturliche Abflussverhalten darf nicht so verandert wer-
den, dass Nachteile fir andere Grundstiicke entstehen (8 37 WHG).

Mit Hangwasser zu rechnen. Erkundung des Baugrundes obliegt dem Bauherrn, der
sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Hangwasser sichern muss. Zum Schutz vor
dem Eintritt von Hang- oder Oberflachenwasser wird aus fachlicher Sicht empfohlen, die
betroffenen Bauteile, wie Bodenplatten oder Lichtschachte, in ausreichendem Malf3 tber
die Geldndeoberkante zu erstellen.

Keine Information Uber Altlasten oder Verdachtsflachen.
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Einverstandnis mit den Regelungen zur Wasserversorgung und Schmutzwasser- und
Niederschlagswasserbeseitigung.

Um Regenwasserbewirtschaftung fir Plangebiet zeitgemal zu regeln, sind die dafir
notwendigen geologischen und hydrogeologischen Daten rechtzeitig zu ermitteln. Nur so
konnen die gewonnenen Erkenntnisse im BP-Verfahren bertcksichtigt werden. Je nach
hydrologischen Gegebenheiten sind die Versickerungs- und Bewirtschaftungsanlagen in
die Freiraumgestaltung einzufligen. Die technischen Vorgaben zu Versickerungs-, Be-
wirtschaftungs- und Behandlungsanlagen sind bei der landschaftsgestalterischen Uber-
planung zu bertcksichtigen. Nur so kann eine naturnahe Bewirtschaftung des Regen-
wassers ohne grof3en zusatzlichen Planungs- und Bauaufwand realisiert werden.

Durch die Art der Niederschlagswasserbeseitigung muss sichergestellt werden, dass
Dritte hierdurch nicht beeintrachtigt werden.

Fur die Niederschlagswasserbeseitigung ist eine Konzeption vorzulegen, aus der er-
sichtlich ist, wie eine ordnungsgemafe Niederschlagswasserbeseitigung gewaéhrleistet
wird. Hierbei ist auch die Leistungsféahigkeit des Gewassers, in das eingeleitet wird, zu
bertcksichtigen.

Unter Beachtung der Stellungnahme bestehen gegen die Planung keine Bedenken. Al-
lerdings ist von der Gemeinde noch die Konzeption zur schadlosen Beseitigung des ge-
sammelten Niederschlagswassers vorzulegen.

Nach Abschluss des Verfahrens wird um Vorlage einer Ausfertigung des BP gebeten.

Beschluss:

Die Ausfuhrungen werden zur Kenntnis genommen. Eine Kopie der Stellungnahme wurde dem
SOS-Kinderdorf sowie der Landschaftsplanerin zur Kenntnis und Stellungnahme zugeleitet.

Auf Grundlage der It. BP-Entwurf grof3tmoglichen befestigten Flachen wurde von der Land-
schaftsplanerin mit Unterstitzung eines Entwasserungsplaners eine qualitative Abschatzung
des anfallenden Regenwassers unternommen. Eine Einrichtung zur Rickhaltung des anfallen-
den 10-jahrigen Regenereignisses mit nur gedrosselter Abgabe in den Vorfluter Vogelherdgra-
ben wird vorgeschlagen und beschrieben.

Mit Schreiben vom 17.10.2016 nimmt das WWA zum vorgelegten Entwasserungskonzept Stel-
lung. Das Konzept erscheint plausibel und nachvollziehbar. Es ist eine Ruckhaltung von rund 68
m3 und eine Drosselmenge von 5 I/s bei einer Uberstauhaufigkeit von einmal in 10 Jahren emp-
fohlen. Der betreffende Vorfluter (Vogelherdgraben) wurde nach dem DWA Merkblatt 153 als
Gewassertyp G 5 (kleiner Hugel- und Berglandbach) eingestuft. Eine Vorreinigungsstufe wird
aus Sicht des Planers nicht fir erforderlich gehalten. Unabhangig von der GroRe der ange-
schlossenen undurchlassigen Flache sind die Vorgaben des Kapitel 6 (DWA-M 153) zu priifen.
Je nach Lage und Ausfihrung der Rickhaltung wird eine Absetzanlage empfohlen. Das WWA
schliel3t sich den Empfehlungen des Entwasserungsplaners an. Insgesamt besteht mit dem
Konzept Einversténdnis. Eine abschliellende Begutachten erfolgt erst bei Vorlage der vollstan-
digen Unterlagen zum wasserrechtlichen Verfahren.

Das Schreiben des WWA wurde dem SOS-Kinderdorf und der Landschaftsplanerin bereits zur
Kenntnis und Bertlicksichtigung zugeschickt.

Das Entwésserungskonzept wird als Bestandteil der BP-Begriindung den Verfahrensunterlagen
beigefugt. Der im Entwasserungskonzept enthaltene Plan ist aufgrund der Anpassung der Stra-
Renfuhrung (siehe Ziff. 2.3.4, zu 4.) ebenfalls anzupassen. Die Begriindung ist entsprechend zu
erganzen. Eine Anderung der textlichen Festsetzungen ist nicht veranlasst.

Beschluss:

Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Ausfiihrungen zur Kenntnis und beschliel3t entspre-
chend den Ausfihrungen der Verwaltung. Der BP-Entwurf einschl. Begriindung und Umweltbe-
richt ist entsprechend anzupassen und zu Uberarbeiten. Der BP-Entwurf wird mit den beschlos-
senen Anderungen/Erganzungen gebilligt und zur o6ffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2
BauGB beschlossen.
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Abstimmung:Ja 9 Nein 0
(ohne Gdr. Schopflin)

AulBenbereichssatzung Lachen-Gassenacker; Behandlung der im
5. Rahmen des erneuten Beteiligungsverfahrens eingegangenen Stel-
lungnahmen sowie Satzungsbeschluss

Gdr. Schopflin kehrt an den Ratstisch zurtick.

Der Bau- und Umweltausschuss hat am 29.06.2015 beschlossen, fir den bebauten Bereich am
Lachen-Gassenacker eine AuRenbereichssatzung gem. § 35 Abs. 6 BauGB aufzustellen.

Der Satzungsentwurf wurde in der Bau- und Umweltausschusssitzung am 11.04.2016 vorge-
stellt und als Grundlage fir das weitere Verfahren beschlossen.

In der Zeit vom 23.05. bis einschl. 30.06.2016 lagen die Verfahrensunterlagen offentlich aus.
Gleichzeitig wurden mit Schreiben vom 12.05.2016 die Trager offentlicher Belange unter Beifi-
gung des Satzungsentwurfs samt Begriindung am Verfahren beteiligt.

Die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit und der Behorden eingegangenen Stellung-
nahmen wurden in der Sitzung am 22.08.2016 behandelt und dariiber entschieden. Aufgrund
der sich daraus ergebenden Anderungen der Satzungsunterlagen wurde ein erneutes, be-
schranktes Beteiligungsverfahren (beschrankt auf die ge&nderten/ergénzten Teile) in der Zeit
vom 12.09. bis einschl. 27.09.2016 durchgefiihrt. Die betroffenen Behdrden wurden mit Schrei-
ben vom 31.08.2016 nochmals beteiligt.

1. Seitens der Offentlichkeit wurden in dieser Zeit keine Stellungnahmen vorgetragen.
2. Behdrdenbeteiligung

2.1 Es wurden insgesamt 9 Behoérden und Fachstellen nochmals am Verfahren beteiligt.
Davon haben sich 3 Trager 6ff. Belange nicht geduRert, so dass davon ausgegangen
werden darf, dass die von diesen Stellen wahrzunehmenden o6ffentlichen Belange durch
die vorliegende Planung nicht beeintrachtigt werden.

2.2 Tréager offentlicher Belange ohne Einwande:
- Amt fur Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten (AELF)
- LRA Landsberg/Untere Bauaufsichtsbehorde.

2.3 Folgende Behorden und Trager 6ff. Belange haben Stellungnahmen abgegeben (diese
werden nur stichwortartig bzw. zusammengefasst wiedergegeben):

2.3.1 Dt. Telekom Technik GmbH, Schreiben v. 26.09.2016
Auf die Stellungnahme vom 24.05.2016 wird verwiesen. Diese gilt unverandert weiter.

Beschluss:

Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen. Mit der Stellungnahme vom 24.05.2016 hat
sich der Bau- und Umweltausschuss bereits in der Sitzung am 22.8.2016 befasst. Auf die dorti-
gen Ausfihrungen wird verwiesen. Die Bauherrschaft hat eine Kopie der Stellungnahme zur
Kenntnis und Beriicksichtigung erhalten. Eine Anderung der Verfahrensunterlagen ist nicht ver-
anlasst.
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2.3.2 Regierung v. Obb./Brandschutz, Schreiben v. 07.09.2016

Keine weiteren Einwande. Die Hinweise und Empfehlungen des Schreibens vom
20.05.2016 sind weiterhin zu beachten.

Beschluss:

Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen. Mit der Stellungnahme vom 20.05.2016 hat
sich der Bau- und Umweltausschuss bereits in der Sitzung am 22.08.2016 befasst. Auf die dor-
tigen Ausfihrungen wird verwiesen. Die Bauherrschaft hat eine Kopie der Stellungnahme zur
Kenntnis und Beriicksichtigung erhalten. Eine Anderung der Verfahrensunterlagen ist nicht ver-
anlasst.

2.3.3 Regierung v. Obb./Bergamt Sudbayern, Schreiben v. 19.09.2016

Keine Einwendungen.
Hinweis, dass sich das Erlaubnisfeld ,Starnberger See“ zur Aufsuchung von Kohlenwas-
serstoffen Uber das Gemeindegebiet Diel3en erstreckt.

Beschluss:
Die Ausfuihrungen werden zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme ist identisch mit der
vorausgegangenen Stellungnahme vom 27.06.2016, die bereits im Bau- und Umweltausschuss
am 22.08.2016 behandelt wurde. Auf die dortigen Ausfuihrungen wird verwiesen. Die Bauherr-
schaft hat bereis einen Abdruck der urspringlichen Stellungnahme erhalten. Weiteres ist nicht
veranlasst.

2.3.4 Wasserwirtschaftsamt Weilheim, Schreiben v. 26.09.2016

Verweis auf Stellungnahme vom 28.06.2016. Keine weiteren Hinweise oder Anforderun-
gen.

Beschluss:
Die Ausfihrungen werden zur Kenntnis genommen. Mit der Stellungnahme vom 28.06.2016 hat
sich der Bau- und Umweltausschuss bereits am 22.08.2016 befasst. Auf die dortigen Ausfiih-
rungen wird verwiesen. Eine Kopie dieses Schreibens wurde der Bauherrschaft bereits zur
Kenntnis und Beriicksichtigung zugesandt. Eine Anderung der Verfahrensunterlagen ist nicht
veranlasst.

Beschluss:

Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Ausfihrungen zur Kenntnis und beschliel3t die Au-
Renbereichssatzung Lachen-Gassenacker gemald § 35 Abs. 6 i. V. m. § 10 Abs. 3 BauGB als
Satzung.

Mit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses tritt die Satzung in Kraft.

Abstimmung:Ja 10 Nein O

6. Verkehrsrechtliche Anordnungen Auftrage aus Bustour 19.09.2016

A. Kennzeichnung von Feuerwehranfahrtszonen
In der Sitzung des Bau-und Umweltausschusses am 19.09.2016 (Bustour) wurden fir folgende
Stral3en die Errichtung von Feuerwehranfahrtszonen vorgeschlagen.

Féarbergassl:
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Um die Zufahrt von Feuerwehrfahrzeugen zur Wohnanlage Farbergassl 3 zu erleichtern, wird
vorgeschlagen die bisherige Beschilderung der vorhandenen Feuerwehranfahrtszone weiter in
den Kurvenbereich zu versetzen und Sperrflachen zu markieren.

Graf-Berchtold-Stralie:

Nach einer nochmaligen Ortseinsicht mit der Feuerwehr Diel3en, dem Zweckverband und der
ortlichen Polizei wurde festgestellt, dass die Ausschilderung einer Feuerwehrzufahrtszone durch
den fehlenden StraRenausbau schwierig ist. Es wird deshalb vorgeschlagen, um die dauerhafte
Zufahrt der Feuerwehr zu gewahrleisten, ein einseitiges eingeschranktes Haltverbot anzuord-
nen. Dafur wird die 6stliche StralRenseite von Hausnummer 4 A bis Hausnummer 9 als sinnvoll
erachtet.

Burgwaldstral3e:

Nach einer nochmaligen Ortseinsicht mit der Feuerwehr Diel3en, dem Zweckverband und der
ortlichen Polizei wurde festgestellt, dass die Anordnung einer Feuerwehrzufahrtszone vorerst
zuriickgestellt werden soll, da es vermutlich nur einzelne Fahrzeuge sind, die in den Abend-
stunden in dem Kurvenbereich parken.

Der problematische Kurvenbereich wird ab sofort vom Zweckverband verscharft tberwacht.

B. Ausschilderung von Haltverboten rund um Verkehrsinseln

Rund um Verkehrsinseln besteht kein generelles Haltverbot, wenn eine Restfahrbahnbreite von
mindestens 3 m gegeben ist. Um mogliche Verkehrsbehinderungen zu verhindern, wird vorge-
schlagen, rund um die Verkehrsinseln Am Marienplatz und Am Augustinerberg Haltverbote an-
zuordnen.

Auf Anfrage von Gdr. Bippus bzgl. der ,Anhangerproblematik® informiert Erster Birgermeister
Kirsch dartiber, dass einige der monierten, abgestellten Anhanger bereits beseitigt wurden.

Gdr. Kubat spricht die Problematik des Heckenbewuchses an dffentlichen Verkehrsflachen an.
Erster Burgermeister Kirsch berichtet, dass bereits Serienbriefe verschickt wurden. Als zweiter
Schritt folge eine Erinnerung. In einem dritten Schritt sind die Grundstiickseigentiimer anzuho-
ren und ggf. Ersatzvornahme anzudrohen bzw. durchzufuhren. Er weist auf einen entsprechend
hohen Verwaltungsaufwand hin.

Gdr. Vetterl A. verweist in diesem Zusammenhang auf die Westseite der Weilheimer Stral3e, wo
ebenfalls starker Heckenbewuchs die &ffentliche Verkehrsflache (Gehweg) beeintrachtige. Bur-
germeister Kirsch sagt eine Uberprifung zu.

Beschluss:
Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Beschilderungen werden genehmigt.

Dariuiber hinaus sollen noch folgende weitere Punkte Gberpruft werden:

- Parkverbot Préalatenstr. gegentber Einmindung zu den Gemeindehausern (Ortseinsicht
mit Pl und Verkehrstiberwachung)

- Fischerei/Reitstege (bei Ziese)

Abstimmung:Ja 10 Nein O

7. Bekanntgaben und Anfragen

7.1. Beschllisse aus der letzten nichtoffentlichen Sitzung

Nichtoffentliche Beschliisse aus der Sitzung vom 22.08.2016:
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- alle Gewerbegrundsticke im Bereich Georg-Grébl-StraRe inzwischen vergeben oder re-
serviert;

- Anmietung Johannisstr. 17 durch die Gemeinde;

- Einbau einer Wohnung in die ,Huber-Hauser®, Johannisstr. 11/13;

- altes Feuerwehrauto St. Georgen fur Aleppo-Hilfe (Christian Springer).

Nicht6ffentliche Beschlisse aus der Sitzung vom 26.09.2016
- Uberprifung der Einfriedungssatzung bzgl. Verbot von Thujahecken.

Zur Kenntnis genommen

Ende der Sitzung: 21:10 Uhr

Herbert Kirsch Johanna Schéffert
Erster Blrgermeister Schriftfiihrung

Offentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 24.10.2016 Seite 20 von 20



	FLD_sitextg
	FLD_SIDAT
	SMC_BM_SNFUNK
	Anwesenheit
	BM_Text2
	Entschuldigt
	Text
	Tagesordnung
	BM_Text3
	Betreff
	Vorlage
	Wortprotokoll
	Beschluß
	BeschlussK
	AbstimmungK
	Abstimmungsergebnis
	Zu

